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Mandantenbrief 02/2020 

 
SPRUCH 

Das Gewissen ist das Gesetz der Gesetze. 

Alphonse Marie Louis Prat de Lamartine; 1790 - 1869, französischer Dichter 

und Staatsmann 

 

Was Sie interessieren kann:  

 
Arbeitsrecht  
  

 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall - 
zweite Erkrankung 
  
Der gesetzliche Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheits-
fall ist auch dann auf die Dauer von sechs Wochen beschränkt, 
wenn während bestehender Arbeitsunfähigkeit eine neue, auf 
einem anderen Grundleiden beruhende Krankheit auftritt, die 
ebenfalls Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat. Ein neuer Entgelt-
fortzahlungsanspruch entsteht nur, wenn die erste krankheits-
bedingte Arbeitsverhinderung bereits zu dem Zeitpunkt been-
det war, zu dem die weitere Erkrankung zur Arbeitsunfähigkeit 
führte. 
 
Nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 
11.12.2019 hat der Arbeitnehmer darzulegen und zu beweisen, 
dass eine vorangegangene Arbeitsunfähigkeit im Zeitpunkt des 
Eintritts einer weiteren Arbeitsverhinderung geendet hatte. 
 
 

 
 
 

 
 

  



Familienrecht/Erbrecht 

Testierfähigkeit des Erblassers - Aufhe-

bung der ärztlichen Schweigepflicht 

 Verstirbt ein Mensch, kann es trotz Vorliegen eines Testa-

ments zu Auseinandersetzungen bezüglich der Erbverteilung 

kommen. Bei älteren und/oder demenzkranken Erblassern wird 

häufig die Testierfähigkeit angezweifelt. Hier kann eine Rück-

sprache mit dem behandelnden Arzt Aufschluss geben. Dieser 

ist jedoch an seine ärztliche Schweigepflicht gebunden, die 

auch über den Tod des Patienten hinausgeht. 

Bei Lebzeiten des Patienten kann nur dieser den Arzt von sei-

ner Verschwiegenheitspflicht entbinden. Auch nach dem Tode 

sind die Erben oder die nahen Angehörigen generell nicht be-

rechtigt, den Arzt von seiner Schweigepflicht zu entbinden. 

In welchem Umfang die Geheimhaltungspflicht nach dem Tode 

des Vertrauensgebers fortbesteht, beurteilt sich nach der Lage 

des Einzelfalls. Geht ein mutmaßlicher Wille des Verstorbenen 

eindeutig dahin, dass er unter Berücksichtigung seines wohl-

verstandenen Interesses auf weitere Geheimhaltung verzichten 

würde, so steht dem Arzt kein Verweigerungsrecht zu. 

 

 
Sonstiges 
 
Laub-, Nadel- oder Zapfenfall - Baum-
rückschnitt bei Grundstücksbeeinträchti-
gung 
  

Der Eigentümer eines Grundstücks kann herüberragende 
Zweige selbst abschneiden, wenn er dem Besitzer des Nach-
bargrundstücks eine angemessene Frist zur Beseitigung be-
stimmt hat und die Beseitigung nicht innerhalb der Frist erfolgt 
(Selbsthilferecht). Nach einer weiteren Regelung im Bürgerli-
chen Gesetzbuch kann er auch vom Nachbarn die Beseitigung 
der Zweige verlangen. 



Die Vorschrift erfasst nicht nur die unmittelbar durch den Über-
hang hervorgerufene Beeinträchtigung der Grundstücksnut-
zung, wie sie z. B. in der Berührung des Wohnhauses oder in 
der Gefahr des Abbruchs liegen kann. Maßgebend ist allein die 
objektive Beeinträchtigung der Grundstücksnutzung. Damit ist 
auch die mittelbare Beeinträchtigung durch das Abfallen von 
Laub, Nadeln und Ähnlichem erfasst. 
 
In einem vom Bundesgerichtshof am 14.6.2019 entschiedenen 
Fall stand eine Douglasie nahe der Grundstücksgrenze und 
Äste ragten auf das Nachbargrundstück. Der Nachbar fühlte 
sich in der Grundstücksnutzung beeinträchtigt, denn von den 
überragenden Ästen der Douglasie fielen Nadeln und Zapfen in 
einem Umfang von ca. 480 Liter pro Jahr auf die Garagenein-
fahrt und verunreinigten diese. Das stellt eine objektive Beein-
trächtigung der Grundstücksnutzung dar, so die BGH-Richter.  


